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Ihre GZ/vom 

Im Sinne der Entschließung des Nationalrates betreffend die Be

gutachtung der an die vorberatenden Körperschaften und Zentral

stelIen versendeten Gesetzesentwürfe beehrt sich die Bundesmini

sterin für Frauenangelegenheiten, die Stellungnahme zum Entwurf 

des Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle Angelegen

heiten betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Schulorgani

sationsgesetz sowie andere schulrechtsrelevante Materien ge

ändert werden, ZI.12.690/109-III/2/96, in 25facher Ausfertigung 

zu übermitteln. 

Beilage 
25 Kopien 

Für t" e Richtigkeit 
der usfertigung: 

7a..�J 

1. Oktober 1996 
Die Bundesministerin 

für Frauenangelegenheiten: 
KONRAD 
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Ihre GZ/vom 

Zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Schulorgani

sationsgesetz sowie andere schulrechtsrelevante Materien ge

ändert werden, do. ZI.12.690/109-III/2/96, nimmt die Bundesmini

sterin für Frauenangelegenheiten wie folgt Stellung: 

Die von der Plattform INTEGRATIONS INITIATIVE reklamierte Schaf

fung von geeigneten gesetzlichen Rahmenbedingungen wird unter

stützt, da die Integration behinderter Schüler/innen nicht nur 

ein elementares Menschenrecht, sondern auch einen Wert für die 

Gesamtgesellschaft darstellt. Sie ist für alle ihre Mitglieder 

in gleicher Weise förderlich, zumal eine konsequente Gleichstel

lung behinderter und nicht-behinderter Menschen zur stabilen 

Verankerung von Solidarität und Demokratie in der Gesellschaft 

führt. 

Entsprechend der Entschließung des Nationalrates anläßlich der 

Verabschiedung des Geschäftsordnungsgesetzes, BGBl.Nr.178/1961, 

werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme dem Präsidium des 

Nationalrates übermittelt. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

1. Oktober 1996 
Die Bundesministerin 

für Frauenangelegenheiten: 
KONRAD 
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